
Ausschluss 

Die Informations- und Themenblätter geben ausschließ-
lich einen abstrakten Überblick über die jeweiligen Rechts-
akte und Themen. Dabei sind die Inhalte bewusst so
gestaltet, dass die Informations- und Themenblätter einen
ersten Zugang zur Materie ermöglichen. Es werden daher
nicht alle Einzelheiten und Details wiedergegeben.
Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass es
zwischen den einzelnen Aktualisierungszyklen zu
Rechts-änderungen kommt, die gegebenenfalls erst mit
der nächsten Aktualisierung abgebildet werden können.
Die Informations- und Themenblätter können und sollen
eine rechtliche Prüfung im jeweiligen Einzelfall nicht
ersetzen.

Inhaltliche Gestaltung

Jedes Informationsblatt bezieht sich auf
einen Rechtsakt und gibt einen Überblick über
den Anwendungsbereich, die betroffenen
Akteure und die erfahrungsgemäß
wichtigsten Kernpflichten. Dabei werden die
Aspekte nicht in allen Details wiedergegeben.
Die Darstellungen begrenzen sich auf
wesentliche Themen, um in der
Unternehmenspraxis rasch einen
strukturierten Einstieg in die jeweilige
Materie zu ermöglichen. Für eine
eigenverantwortliche Anwendung der
Rechtsakte im Einzelfall müssen die
vollständigen Rechtstexte hinzugezogen
werden.

Zusätzlich geben Themenblätter Bereiche
wieder, die nicht in einem einzigen Rechtsakt
abgebildet sind („Green Claims“) oder noch
nicht in Form eines Rechtsaktes vorliegen
(„laufende Initiativen“). Auch hier sind die
Informationen zusammenfassend dargestellt. 

Alle Blätter wurden mit größter Sorgfalt
erstellt und aufbereitet. Dennoch kann
aufgrund ihres zusammenfassenden
Charakters nicht ausgeschlossen werden,
dass einzelne Detailinformationen, die für
eine Anwendung im Einzelfall erforderlich
werden, nicht enthalten sind.

Aktualisierungen 

Die Blätter werden in Absprache zw. dem BVMed und der
Produktkanzlei aktualisiert. Zur Nachverfolgung wird zu
jeder Aktualisierung eine Änderungsübersicht erstellt.

Informations- und
Themenblätter
Anwendungshinweise 

Verlinkungen

Die Informations- und Themenblätter enthalten Links zu
den offiziellen Verkündungs- und Darstellungsplattformen
für Rechtsakte auf europäischer (EUR-Lex) und nationaler
Ebene (Gesetze im Internet und BGBl). Zudem sollen Links
zu Informationsmaterialien europäischer und nationaler
Behörden die Auslegung und Anwendung der jeweiligen
Rechtsakte weitergehend unterstützen. Es kann weder
garantiert werden, dass die Links durchgängig aktuell sind
noch kann eine Haftung für deren Nutzung und Inhalte
(seitens Produktkanzlei/BVMed) übernommen werden.

Kontakt

Clara Mailin Allonge | E-Mail: allonge@bvmed.de 
Dr. Christina Ziegenberg | E-Mail: ziegenberg@bvmed.deImpressum

© Bundesverband Medizintechnologie e.V.
(BVMed) in Zusammenarbeit mit Ahlhaus
Handorn Niermeier Schucht Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH („Produktkanzlei“).

1/1

UMWELTRECHT
Vorgaben für die Medizintechnik-Branche

Alle Info-/Themenblätter unter bvmed.de/umweltrecht

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de
https://www.gesetze-im-internet.de/
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